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Nr. 5

Ich bin von Predigern umgeben, die mir unaufhérlich
wiederholen, daB3 ihre Herrschaft nicht von dieser Welt
sei, und dennoch bemdchtigen sie sich aller weltlichen
Herrschaft, wo sie nur konnen. Der Papst ist das Ober-
haupe dieser Religion des Himmels, aber er beschdftigt

sich nur mit der Erde. Napoleon 1.

o,

gestellten Grundsitze «als in das 6ffentliche Recht der Eidgenossen-
schaft iibergegangen anzusehen» seien (BBL 1870 I 529).

In Art. 51 der Bundesverfassung von 1874 wurde, dieser Inter-
pretation und Praxis folgend, die bisherige Bestimmung erginzt
durch die Worte «und es ist ihren Gliedern jede Wirksamkeit in
Kirche und Schule untersagt». Ferner wurde das geltende zweite
Alinea beigefiigt, wonach das Verbot durch Bundesbeschluf auf
andere Orden ausgedehnt werden kann, «deren Wirksamkeit staats-
gefihrlich ist oder den Frieden der Konfessionen stort».

Der Jesuitenartikel, wie er seit 1874 gilt, enthilt somit zwei Ver-
bote.

Zunidchst wird der Gesellschaft Jesu (wie auch den affiliierten
Gesellschaften) verboten, eine Ordensniederlassung in der Schweiz
zu begriinden oder als Orden eine Aufgabe zu iibernehmen, wie
Unterricht oder die Seelsorge an einer Schule oder Kirche (in die-
sem Sinne Burckhardt, Kommentar 480).

Sodann ist dem einzelnen Glied der SJ jede Wirksamkeit in
Kirche und Schule untersagt. Das heifit nicht, wie irrtiimlicherweise
vielfach geglaubt wird, daB} Jesuiten sich iiberhaupt nicht in der
Schweiz aufhalten diirfen. Die vielen Schweizer, die dem Jesuiten-
orden angehoren, konnten schon ihres Biirgerrechtes wegen nicht
aus der Schweiz ausgewiesen werden. Aber der Jesuit hat sich hier
aller kirchlichen Funktionen sowie jeder Form der Lehrtitigkeit in
offentlichen Schulen und Privatschulen zu enthalten. Dabei ist zu
beachten, daf} der Verfassungsartikel unter «Kirche» und «Schule»
nicht die so bezeichneten Gebiude versteht, sondern damit das
sachliche Gebiet, den Gegenstand der Titigkeit bezeichnet.

Anderseits diirfen die Jesuiten politisieren, und das Bundesrecht
steht der Wahl eines Jesuiten in die gesetzgebende Behorde eines
Kantons oder in eine kantonale Regierung, in einen Gemeinderat
oder in eine Vormundschaftshehorde keineswegs entgegen. Das Bun-
desrecht schlieBt auch die Wahl eines Jesuiten in den Stidnderat
nicht aus, wohl aber diejenige in den Nationalrat, dem bekanntlich
gemidB Art. 75 nur stimmberechtigte Schweizerbiirger weltlichen
Standes angehoren diirfen, sowie die Wahl zum Bundesrat, weil
dessen Mitglieder nur aus Schweizerbiirgern, die in den Nationalrat
wihlbar sind (Art. 96, Abs. 1 BV) gewihlt werden konnen.

Im Juni 1939 gelangte das Eidgendssische Justiz- und Polizei-
departement mit einem Kreisschreiben an zwolf Kantone, um Ab-
klirung dariiber zu erhalten, ob — wie von verschiedenen Seiten
geklagt wurde — der Verfassungsbestimmung nicht nachgelebt
werde. Das Ergebnis der Erhebungen war, daB in der Tat Fille
vorkamen, in denen Jesuiten entgegen der Verfassungsbestimmung
kirchliche Funktionen ausiibten. Soweit die Jesuiten nur fiirsorge-
risch titig sind oder Zeitschriften fiir Gesellen- oder Téchtervereine
redigieren, liegt kein Verstol gegen den Jesuitenartikel vor. Anders
verhilt es sich, wenn Jesuiten als Seelsorger oder Priester in Kir-
chen tatig sind und gottesdienstliche Handlungen ausiiben.

Die Erhebungen in Luzern, Freiburg, St. Gallen, Aargau und
Thurgau verliefen damals negativ, da dort keine Jesuiten festge-
stellt wurden. Aus Graubiinden kam der Bericht, daBl im Priester-
seminar in Chur ein Jesuit lebe, der aber weder einen Lehrauftrag,
noch kirchliche Funktionen ausiibe. Er beschrinke sich darauf,
«den Alumnen des Priesterseminars in rein religiésen Fragen mit
Rat und Tat beizustehen». Dagegen wurde festgestellt, dal am
Téchterinstitut Campfér ein Jesuit als Religions- und Sprachlehrer
tatig sei und daneben die Kapelle in Silvaplana bediene.

Der Weltkrieg lieB vorerst die Klagen gegen unerlaubte Titig-
keit der Jesuiten in den Hintergrund treten. Mit der Zeit wurden
aber wieder Meinungen laut, die MiBachtung des Verbotes behaup-
teten. So stimmte die evangelische Synode des Kantons St. Gallen
an ihrer Tagung vom 25. Juni 1945 einer Resolution zuhanden des
Bundesrates mit groem Mehr zu, in der es hie$3, die Synode nehme
«mit Bedauern davon Kenntnis, daB der genauen Durchfiihrung
und Innehaltung der Bestimmungen iiher das Jesuitenverbot ge-

mifl Art. 51 der Bundesverfassung so wenig Beachtung geschenkt
werde». Es wurden aber keine konkreten Angaben geliefert, die
es dem Departement erméglicht hiitten, einzuschreiten. Die Tagung
des Kantonalverbandes St. Gallen des Schweizerischen protestanti-
schen Volksbundes hat am 18. November 1945 einer dhnlichen Re-
solution zugestimmt; aber auch hier wurden keine niheren An-
gaben gemacht oder dem Bundesrat bekanntgegeben.

In jedem einzelnen Fall ist zu untersuchen, was unter «Wirk-
samkeit in Kirche und Schule» zu verstehen ist. Wissenschaftliche
Vortrige und theologische Auseinandersetzungen zwischen Schrift-
gelehrten verschiedener Konfessionen gehoren nicht unter den Be-
griff « Wirksamkeit in Kirche und Schule», selbst wenn der Vortrag
in einem Auditorium einer Universitit gehalten wird.

Hausandachten in Studentenheimen wurden in toleranter Rechts-
anwendung nicht als eine «Wirksamkeit in Kirche und Schule» be-
trachtet.

Da das Verbot eine Ausnahme von der in Art. 50 BV gewihr-
leisteten freien Ausiibung gottesdienstlicher Handlungen darstellt,
ist die Bestimmung nicht ausdehnend auszulegen, d. h. diese Aus-
nahme soll nicht durch die Art der Rechtsanwendung etwa noch
verschirft werden.

Anderseits kann aber ebensowenig davon die Rede sein, da8 der
Geist der Toleranz, der den Bundesrat beseelt, etwa dazu fiihrt,
daBl dem Verbot nicht mehr nachgelebt wird.

Freunde und Gegner des Jesuitenartikels haben in gleicher Weise
diesen Verfassungsartikel zu achten, unbeschadet der Frage, ob die
Einfithrung des Jesuitenverbotes eine Ungerechtigkeit oder eine
Notwendigkeit war. :

Die Verfassung ist stets der Ausdruck der politischen Anschau-
ungen eines Volkes zu einer bestimmten Zeit. Politische Anschau-
ungen und Bediirfnisse sind nun aber im Gegensatze zu den durch
die Privatrechtskodifikationen geregelten Bediirfnissen sehr wan-
delbar; sie wechseln verhiltnismiBig rasch und mit ihnen indert
sich auch der Sinn der einzelnen Verfassungsrechtssitze (Giaco-
metti, S. 29).

Ob heute das Schweizervolk ein Jesuitenverbot in die Verfassung
aufnehmen wiirde, ist ungewiB. Aber ebenso unsicher ist, ob es,
wenn eine Initiative ergriffen wiirde, den nun einmal in der Ver-

- fassung stehenden Artikel fallen lassen wiirde.

Fiir den Bundesrat ist mafgebend, daB Art. 51 geltendes Ver-
fassungsrecht ist und deshalb beachtet werden mul.

Schmid Werner: Ich erklire mich von der Beantwortung mei-
ner Interpellation befriedigt.

Holenstein: Es hegt wohl niemand in diesem Saal den Wunsch
nach einer langen konfessionellen Auseinandersetzung, besonders
wenn sie die Gefahr in sich schlieBt, daB} sie in eine Kulturkampf-
stimmung abgleiten konnte. Herr Schmid hat nun aber den Jesuiten-
artikel zur Diskussion gestellt, eine Frage, die das ganze katholische
Schweizervolk beriihrt. Es entspricht deshalb einem selbstverstind-
lichen Gebot der Billigkeit und Gerechtigkeit, dal Sie auch ein
Mitglied der Katholisch-konservativen Fraktion anhoren, damit es
unsere Auffassung zu dieser Frage darlegen kann. In diesem Sinne
beantrage ich Diskussion. (Zustimmung.)

Wick: Sie werden es, wie unser Fraktionschef gesagt hat, ver-
stehen, daB nach der Begriindung der Interpellation iiber die Hand-
habung des Art. 51 BV und nach der Antwort des Bundesrates auf
diese Interpellation der katholische Volksteil in der Schweiz und
die Katholisch-konservative Fraktion hier ein ganz besonderes
Interesse haben: Denn Art. 51 BV ist nicht nur eine Jesuitenange-
legenheit, sondern eine Angelegenheit der ganzen katholischen
Schweiz, die sich mit den Mitgliedern des Jesuitenordens unter ver-
fassungsrechtliche Ausnahmebestimmungen gestellt sieht.

Der Jesuitenorden ist wie der Benediktinerorden, der Domini-
kanerorden, der Franziskanerorden und weitere Orden ein von der
Kirche anerkannter Orden. Ihn unter Ausnahmebestimmung stellen
heiBt, nicht nur diesen Orden, sondern auch die Kirche, die ihn
billigt und den Volksteil, der sich zu dieser bekennt, unter Aus-
nahmebestimmungen stellen, mit der Begriindung — und das ist
die ratio dieses Art. 51 BY —, dal} er staatsgefédhrlich sei und den
konfessionellen Frieden store, heiBt auch feststellen, daB die



	Ich bin von Predigern umgeben, die mir unaufhörlich wiederholen [...]

